
Verbandsgemeindeverwaltung 
DiezlLahn 

- Untere Bauaufsichtsbehörde - 
)Ii 1 

AbChCfl42I61121 061 Antrag vom Eingang am 65582 l)iez, den 12 . 2. 98 
BauscheixiNr. 317/96 16 . 12 . 96 1, Postfach 13 64 

Bauherr 

Bauvorfiabi 

1 Windkraftanlage: 
1 

Konten 
Nass.Spaitisc Diez 630 000 033 BLZ SIO 50015 
Volksbank Diez 50 4576 05 B12 57091900 
Coimsxzbank Dicz 130451Z BLZ 51140029 
Poschcckkonto 7241-606 Ffin. BLZ 500 10060 

BAIJGENIEBMLGUNG 
Vcrteilcc f»"f 7 
Saßcnbanaxxit, 655r2 Dicz Gocthcs. 9 
Stud. Gcw.-Au&-Ant,5606Z Koblcnz cJ' 3. rl. 998 

/ Kroisvcswiitmig. 56130 Bad En . ; AL:  
inisteritun für umweit u.rorsten,Maifl 

Oniiamg 

Holzheim 4 

Flur 

7 

Parzelle 

Auf Antrag wird Ihnen nach § 68 der Landesbauordnung flur Rheinland-Pfalz vom 08.03.1995 (GVBL 
S. 19) unbeschadet privater Rechte Dritter die Genehmigung erteilt, das vorgenannte Bauvorhaben ent-
sprechend den beigefügten geprüften Bauunterlagen und nach Maßstab der nachfolgenden Bedingungen, 
Auflagen und Hinweise zu errichten. Für diese Baugenehmigung werden aufgrund der Landesverord-
nung über die Gebühren für Amtshandlungen der Bauaufsichtsbehörde und über die Vergütung der Lei-
stungen der Prüfingenieure für Baustatik (besonderes Gebührenverzeichnis) vom 11.10.1997 folgende 
Gebühren festgesetzt. 

Baoaichgebfibr Befrcungebü1ir Auslagen irisgesamxDM Geb0brnJistc Nr. 

3.500,-- 
** 

7.300,-- 578,-- 11.378,44 2626/3 

** Gebühr der Kreisverwaltung für Ausgleichspflanzungen Ø uo 
Bedinunen und Auflagen:  
1. Die in grüner Farbe in den Bauunterlagen (Lagepläne, Bauzeichnungen, Baubeschreibungen, dem " 

Standsicherheitsnachweis und den anderen bautechnischen Nachweisen) eingetragenen Anderungen 
und Ergänzungen sowie der Prüfbericht zur statischen Berechnung und der sonstigen Hinweis (lt. 
Rückseite pp.). Bedingungen und Auflagen sind Bestandteil und Inhalt der Bauerlaubnis und sind 
bei der Bauausführung zu beachten und einzuhalten. Die Erfellung der Auflagen kann durch An-
wendung von Zwangsmitteln erzwungen werden. 

2. Siehe Anlage 

Rechtsbehelfsbelehrung:  
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist bei der Verbandsgemeindeverwaltung Die; Louise-Seher-Straße 1, 65582 Die; 
schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben. 
Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs ist die Widerspruchsfrist nur gewahrt, wenn der Wider-
spruch noch vor Ablauf dieser Frist bei der Verbandsgerneindeverwaltung Diez eingegangen ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

0.A 'Zh 


